
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

02
1 

42
0

A
1

TEPZZ¥Z _4 ZA_T
(11) EP 3 021 420 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
18.05.2016 Patentblatt 2016/20

(21) Anmeldenummer: 14003808.4

(22) Anmeldetag: 12.11.2014

(51) Int Cl.:
H01R 4/20 (2006.01) H01R 9/03 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(71) Anmelder: MD Elektronik GmbH
84478 Waldkraiburg (DE)

(72) Erfinder: Harrer, Helmut
84478 Waldkraiburg (DE)

(74) Vertreter: Hofmann, Ernst et al
Dr. Johannes Heidenhain GmbH, 
Patentabteilung, 
Postfach 12 60
83292 Traunreut (DE)

(54) Mehradriges geschirmtes Kabel und Verfahren zur Herstellung eines derartigen Kabels

(57) Die Erfindung betrifft ein Kabel, das eine Leitung
(1) und einen Steckverbinder (2) umfasst, wobei die Lei-
tung (1) mehrere Adern (1.1) und einen Schirm (1.3) auf-
weist. An einem Ende der Leitung (1) ist der Schirm (1.3)
umgeschlagen, so dass in einem Abschnitt (X) eine erste
Lage (1.31) des Schirms (1.3) und eine zweite Lage
(1.32) des Schirms (1.3) mit radialem Versatz zueinander

angeordnet sind. Innerhalb des Abschnitts (X) ist eine
erste gecrimpte Hülse (1.4) zwischen der ersten und der
zweiten Lage (1.31, 1.32) des Schirms (1.3) angeordnet.
Zudem ist eine zweite gecrimpte Hülse (1.5) radial au-
ßerhalb bezüglich der ersten und der zweiten Lage (1.31,
1.32) des Schirms (1.3) angeordnet. (Figur 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein konfektioniertes Kabel,
welches insbesondere einen Steckverbinder bezie-
hungsweise ein Kupplungselement umfasst, zur Über-
tragung von elektrischen Signalen beziehungsweise
Spannungen gemäß dem Anspruch 1 sowie ein Verfah-
ren zur Herstellung eines derartigen Kabels gemäß dem
Anspruch 9.

GEBIET DER TECHNIK

[0002] Die betreffenden Kabel sind etwa in Kraftfahr-
zeugen oder Luftfahrzeugen einsetzbar und werden
meist in großen Stückzahlen benötigt. Zur kostengüns-
tigen Bereitstellung entsprechender Kabel sind ein ein-
facher Aufbau und eine einfache Konfektionierbarkeit
von großer Bedeutung. Derartige Kabel müssen pro-
zesssicher mit hoher Präzision hergestellt sein wie dies
zum Beispiel für eine qualitativ hochwertige Signalüber-
tragung erforderlich ist. Hinzu kommt, dass solche Kabel
elektromagnetisch gut geschirmt sein müssen, damit kei-
ne abgestrahlten elektromagnetischen Wellen beispiels-
weise in der Bordelektronik des betreffenden Fahrzeugs
Störungen verursachen können. Weiterhin müssen der-
artige Kabel häufig so hergestellt sein, dass mit diesen
Signale mit vergleichsweise hoher Frequenz übertragen
werden können, wie dies zum Beispiel für eine qualitativ
hochwertige Videosignalübertragung erforderlich ist.

STAND DER TECHNIK

[0003] Aus der Offenlegungsschrift DE 10 2011 056
798 A1 ist ein Kabel bekannt, welches eine mehradrige
Leitung und einen Steckverbinder, sowie einen Schirm
aufweist. Gemäß der DE 10 2011 056 798 A1 wird auf
den Schirm ein Federelement platziert. Um diese Anord-
nung herum wird danach zur Gewährleistung der Ab-
schirmeigenschaft eine Schirmhülse gepresst.
[0004] Wenngleich bei dieser Bauweise eines Kabels
auf ein Abschneiden des Schirms nach dem Ablängen
der Leitung bei der eigentlichen Kabelkonfektionierung
verzichtet werden kann, ist die Bauweise gemäß der DE
10 2011 056 798 A1 trotzdem vergleichsweise aufwän-
dig.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Kabel zu schaffen, welches qualitativ hochwertig ist und
dennoch mit relativ geringem Herstellungsaufwand fer-
tigbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst.
[0007] Weiterhin soll ein Herstellungsverfahren ge-
schaffen werden, welches eine mit relativ wenig Aufwand
durchführbare Produktion von hochwertigen Kabeln er-
laubt.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruches 9 gelöst.
[0009] Erfindungsgemäß umfasst das Kabel eine Lei-
tung und einen Steckverbinder. Die Leitung weist meh-
rere Adern und einen Schirm auf. An einem Ende der
Leitung ist der Schirm umgeschlagen, so dass in einem
Abschnitt eine erste Lage des Schirms und eine zweite
Lage des Schirms mit radialem Versatz zueinander an-
geordnet sind. Innerhalb des Abschnitts ist eine erste
gecrimpte Hülse zwischen der ersten und der zweiten
Lage des Schirms angeordnet. Zudem ist innerhalb des
Abschnitts eine zweite gecrimpte Hülse radial außerhalb
bezüglich der ersten und der zweiten Lage des Schirms
angeordnet.
[0010] Das Kabel weist eine Längsachse auf. Entspre-
chend kann der oben beschriebene Abschnitt als ein sich
entlang der Längsachse erstreckendes Teilstück oder
axiales Teilstück des Kabels verstanden werden. Der Be-
griff "radial" bezieht sich im Folgenden insbesondere auf
eine Richtung senkrecht zur Längsachse.
[0011] Vorzugsweise umfasst eine Ader einen Leiter,
der von einer Isolierung beziehungsweise Isolierschicht
umgeben ist.
[0012] Die Leitung kann insbesondere einen Mantel
aufweisen, welcher entlang des Abschnitts entfernt ist,
wobei innerhalb des Abschnitts die erste Lage des
Schirms und die zweite Lage des Schirms mit radialem
Versatz zueinander angeordnet sind. Häufig wird in der
Fachterminologie in diesem Zusammenhang der Begriff
"abmanteln" verwendet, so dass das betreffende Ende
der Leitung beziehungsweise der Abschnitt auch als ab-
gemantelt bezeichnet werden kann. Das Kabel ist mit
Vorteil insbesondere so ausgestaltet, dass der Abschnitt,
innerhalb welchem die erste gecrimpte Hülse angeord-
net ist, in demjenigen Bereich des Kabels angeordnet
ist, welcher abgemantelt ist. Demnach umschließt also
mit Vorteil die erste gecrimpte Hülse nicht den Mantel,
jedoch aber die Adern.
[0013] In vorteilhafter Bauweise ist das Kabel so aus-
gestaltet, dass die erste gecrimpte Hülse mit axialem
Versatz, also einem Versatz in Richtung der Längsachse,
relativ zur zweiten gecrimpte Hülse angeordnet ist.
[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind an
den Enden der Adern Kontakte befestigt, die von einem
Kontaktträger beziehungsweise Isolierkörper aufgenom-
men sind, und der axiale Abstand zwischen der zweiten
gecrimpten Hülse und dem Kontaktträger kleiner ist als
der axiale Abstand zwischen der ersten gecrimpten Hül-
se und dem Kontaktträger. Auch hier ist der Begriff axial
im Sinne einer Richtung entlang der Längsachse zu ver-
stehen.
[0015] Der Kontaktträger weist mit Vorteil Durchfüh-
rungen auf, wobei die Durchführungen innen im Kontakt-
träger angeordnet sind und parallel zur Längsachse ori-
entiert sind. Die Kontakte sind dementsprechend in den
Durchführungen so aufgenommen, dass diese mit einer
Richtungskomponente, welche parallel zur Längsachse
orientiert ist, im Kontaktträger angeordnet sind.
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[0016] Die Kontakte sind elektrisch leitende Endstücke
der Adern beziehungsweise Endstücke der Leiter und
können als Pins oder als Buchsen ausgeführt sein.
[0017] Mit Vorteil sind die erste gecrimpte Hülse und
die zweite gecrimpte Hülse aus elektrisch leitendem Ma-
terial hergestellt und beide gecrimpten Hülsen sind mit
dem Schirm elektrisch kontaktiert.
[0018] In vorteilhafter Bauweise umfassen die Adern
jeweils einen Leiter, wobei der Schirm derart abgelängt
ist, dass sich der Schirm im nicht umgeschlagenen Zu-
stand bis zum Ende zumindest einer der Adern (insbe-
sondere bis zum Ende des Leiters der betreffenden Ader)
erstrecken würde. Der gestreckte Schirm ist demnach
nicht kürzer als die Adern, insbesondere nicht kürzer als
die Leiter der Adern.
[0019] Die erste gecrimpte Hülse weist eine Wandstär-
ke auf, wobei mit Vorteil innerhalb des Abschnitts die
zweite Lage des Schirms mit radialem Versatz relativ zur
ersten Lage angeordnet ist und die Größe des radialen
Versatzes der Wandstärke entspricht. Dies ergibt sich
insbesondere daraus, dass die erste Hülse auf die erste
Lage des Schirms gecrimpt ist und die zweite Hülse un-
mittelbar auf die zweite Lage des Schirms gecrimpt ist.
Durch den Crimpprozess zur Befestigung und elektri-
schen Kontaktierung der zweiten Hülse ist eine qualitativ
hochwertige elektrische Kontaktierung zwischen Schirm,
der ersten gecrimpten Hülse und der zweiten gecrimpten
Hülse gegeben.
[0020] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
die Leitung einen Mantel auf, welcher an einem Ende der
Leitung entfernt ist. Die Leitung ist mit anderen Worten
an dem Ende abgemantelt. Die zweite gecrimpte Hülse
ist so angeordnet, dass zwischen der zweiten gecrimpte
Hülse und dem Mantel ein Spalt vorliegt. Der Spalt liegt
insbesondere zwischen der nach dem Entfernen des En-
des des Mantels entstandenen Stirnfläche des Mantels
und einer Stirnfläche der zweiten gecrimpte Hülse.
[0021] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die Kontakte mit den Adern, insbesondere mit den Leitern
der Adern, durch eine Crimpung verbunden.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt umfasst die Er-
findung ein Verfahren zur Herstellung eines Kabels mit
einem Steckverbinder mit folgenden Schritten: Bereit-
stellen einer Leitung, die mehrere Adern, einem Schirm
und einen Mantel umfasst,
[0023] Entfernen des Mantels an einem Ende der Lei-
tung, so dass der Schirm dort frei gelegt ist,
[0024] Anbringen einer ersten Hülse radial außerhalb
des frei gelegten Schirms und Verpressen der ersten Hül-
se, so dass die erste Hülse am Schirm festgelegt ist,
[0025] Umschlagen des (frei gelegten) Schirms um die
erste Hülse, so dass die erste Hülse innerhalb eines Ab-
schnitts radial zwischen einer ersten und einer zweiten
Lage des Schirms angeordnet ist,
[0026] Befestigen von Kontakten an den Enden der
Adern und Einsetzen der Kontakte in einen Kontaktträ-
ger,
[0027] Anbringen einer zweiten Hülse radial außerhalb

bezüglich der ersten und der zweiten Lage des Schirms
und Verpressen der zweiten Hülse in einer Weise, dass
die zweite Hülse am Schirm in vorgegebenen Abstand
zum Kontaktträger festgelegt ist.
[0028] Mit Vorteil wird ein Bezugspunkt oder eine Be-
zugsfläche des Kontaktträgers als Referenz zur Einhal-
tung des Abstands zwischen der zweiten Hülse und dem
Kontaktträger verwendet.
[0029] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung werden
an den Enden der Adern Kontakte insbesondere durch
einen Crimpprozess befestigt, bevor die zweite Hülse
verpresst wird.
[0030] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung wer-
den noch vor dem Verpressen der zweiten Hülse die Kon-
takte in den Kontaktträger eingesetzt.
[0031] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung ent-
nimmt man den abhängigen Ansprüchen.
[0032] Weitere Einzelheiten und Vorteile des erfin-
dungsgemäßen Kabels beziehungsweise des erfin-
dungsgemäßen Herstellungsverfahrens ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung eines Ausfüh-
rungsbeispiels anhand der beiliegenden Figur.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

[0033] Es zeigt die

Figur 1 einen Längsschnitt durch ein Kabel.

BESCHREIBUNG DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0034] In der Figur 1 ist ein Kabel zur Übertragung von
Signalen in einem Längsschnitt gezeigt, das insbeson-
dere zum Einbau in einem Fahrzeug bestimmt ist. Das
Kabel umfasst eine Leitung 1, die in der Figur nur teil-
weise dargestellt ist, und einen Steckverbinder 2 bezie-
hungsweise ein Kupplungselement, so dass das Kabel
durch den Steckverbinder 2 an einem Ende lösbar mit
einem entsprechenden Gegenstück einer anderen Kom-
ponente, beispielsweise einem Element einer Bordelek-
tronik im Sinne einer Steckverbindung verbunden wer-
den kann. Am anderen Ende des Kabels, welches in der
Figur 1 nicht dargestellt ist, kann ebenfalls ein Kupp-
lungselement vorgesehen sein. Das gestreckte Kabel
weist eine Längsachse A auf.
[0035] Die Leitung 1 weist im vorgestellten Ausfüh-
rungsbeispiel vier Adern 1.1 auf. Die Adern 1.1 umfassen
jeweils einen Leiter 1.11, zum Beispiel in Form von meh-
reren Einzeldrähten, welcher von einer Isolierschicht
1.12 umgeben ist. Demgemäß können im vorgestellten
Ausführungsbeispiel die Adern 1.1 auch als Litzen be-
zeichnet werden. Weiterhin umfasst die Leitung 1 einen
Schirm 1.3, der hier aus einem Drahtgeflecht besteht und
welcher die Adern 1.1 umgibt. Radial außerhalb des
Schirms 1.3 befindet sich ein isolierender Mantel 1.2,
welcher den Schirm 1.3 umschließt.
[0036] Im Zuge der Herstellung des Kabels wird zu-
nächst eine derartige Leitung 1 bereitgestellt. Die Leitung
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1 wird abgeschnitten, so dass an dem abgeschnittenen
Ende der Leitung 1 eine erste Schnittfläche hergestellt
ist, wobei die Adern 1.1, der Schirm 1.3 sowie der Mantel
1.2, gleich lang sind beziehungsweise bündig angeord-
net sind.
[0037] Als nächstes wird der Mantel 1.2 am Ende der
Leitung 1 entlang einer Umfangsline eingeschnitten und
danach das Endstück des Mantels 1.2 abgezogen be-
ziehungsweise entfernt. Dieser Schritt wird so vorge-
nommen, dass danach an dem betreffenden Ende der
Leitung 1 der Schirm 1.3 frei gelegt ist. Am Ende der
Leitung 1 sind nun nach wie vor die Adern 1.1 und der
Schirm 1.3 bündig, während der Mantel 1.2 gekürzt ist.
[0038] Darauffolgend wird eine erste Hülse 1.4 in vor-
gebenden Abstand Z zur Stirnseite der Leitung 1 (also
zur ersten Schnittfläche) um den Schirm 1.3 gelegt. Die
erste Hülse 1.4 kann als offene oder geschlossene Hülse
1.4 ausgestaltet sein, insbesondere als eine offene oder
geschlossene Crimphülse gemäß der Definition nach
DIN EN 60352-2. Im vorgestellten Ausführungsbeispiel
ist die erste Hülse 1.4 aus elektrisch leitendem Material
hergestellt. Die erste Hülse 1.4 wird dann verpresst be-
ziehungsweise gecrimpt, so dass die erste Hülse 1.4 ra-
dial außerhalb des frei gelegten Schirms 1.3 am Schirm
1.3 festgelegt ist. Die erste Hülse 1.4 weist im Übrigen
eine Wandstärke r auf.
[0039] Danach wird der frei gelegte Schirm 1.3 bezie-
hungsweise das zum Ende der Leitung 1 hin aus der
erste Hülse 1.4 herausstehende Ende des Schirms 1.3
umgeschlagen. Dementsprechend ist dann die erste Hül-
se 1.4 innerhalb eines axialen Abschnitts X, der sich also
entlang der Längsachse A erstreckt, zwischen einer ers-
ten Lage 1.31 und einer zweiten Lage 1.32 des Schirms
1.3 angeordnet. Die erste Lage 1.31 des Schirms 1.3 ist
relativ zur zweiten Lage 1.32 des Schirms 1.3 radial wei-
ter innen liegend angeordnet. Folglich sind die erste Lage
1.31 und die zweite Lage 1.32 mit radialem Versatz zu-
einander angeordnet. Da beide Lagen 1.31, 1.32 des
Schirms 1.3 die erste Hülse 1.4 unmittelbar berühren, ist
der radiale Versatz genauso groß wie die Wandstärke r
der ersten Hülse 1.4. Zudem ist ein guter elektrischer
Kontakt zwischen dem Schirm 1.3 und der ersten Hülse
1.4 durch diese Konfiguration hergestellt.
[0040] Der Schirm 1.3 muss im vorgestellten Ausfüh-
rungsbeispiel im weiteren Verarbeitungsprozess nicht
mehr geschnitten werden. Mit anderen Worten weist der
Schirm 1.3 eine Länge auf, die so groß ist, dass sich
dieser im nicht umgeschlagenen Zustand bis zum Ende
zumindest einer der Adern 1.1 erstrecken würde. Die
Länge L des freigelegten Schirms (entsprechend der Ab-
mantelungslänge) beträgt im vorgestellten Ausführungs-
beispiel gemäß der Figur 1 in erster Näherung L = X + r
+ Z. Die Vermeidung der Notwendigkeit eines separaten
Schnittes des Schirms 1.3 während der Verarbeitung ist
überaus vorteilhaft, weil dadurch keinerlei störende Ab-
schnitte des Schirms 1.3, insbesondere Drähte (bei aus
Drahtgeflecht hergestellten Schirmen 1.3), in die Verar-
beitungsmaschine fallen können.

[0041] Als nächstes werden die Isolierschichten 1.12
an den Enden der Adern 1.1 entlang einer Umfangslinie
eingeschnitten und in diesem Endbereich entfernt. An
der so vorbereiteten Leitung 1 werden nun Kontakte 2.2
befestigt. Insbesondere wird an den abisolierten Enden
der Adern 1.1 beziehungsweise an den Leitern 1.11 je-
weils ein Kontakt 2.2 fixiert, hier durch einen Crimppro-
zess. Danach werden die Kontakte 2.2 in einen dielekt-
rischen, also elektrisch isolierenden, Kontaktträger 2.1,
insbesondere in Durchführungen 2.11 des Kontaktträ-
gers 2.1 eingesetzt. Der Kontaktträger 2.1 ist in dieser
Phase der Montage des Kabels axial unverschieblich an
der Leitung 1 fixiert, beispielsweise durch das Vorsehen
einer Presspassung. Der Kontaktträger 2.1 weist im Üb-
rigen eine Stirnfläche 2.12 auf, die demjenigen Ende des
Kontaktträgers 2.1 gegenüber liegt, welches zur elektri-
schen Kupplung dient. Im vorgestellten Ausführungsbei-
spiel ist der Kontaktträger 2.1 einstückig ausgeführt. Der
Steckverbinder 2 umfasst also den Kontaktträger 2.1 und
die darin angeordneten Kontakte 2.2.
[0042] Nachfolgend wird eine zweite Hülse 1.5 um die
zweite Lage 1.32 des Schirms 1.3 gelegt. Auch die zweite
Hülse 1.5 kann als offene oder geschlossene Hülse 1.5
ausgestaltet sein, insbesondere als eine offene oder ge-
schlossene Crimphülse gemäß der Definition nach DIN
EN 60352-2. Im vorgestellten Ausführungsbeispiel ist
auch die zweite Hülse 1.5 aus elektrisch leitendem Ma-
terial hergestellt.
[0043] Damit auf einfache Weise eine exakte axiale
Positionierung der zweiten Hülse 1.5 vorgenommen wer-
den kann, dient die Stirnfläche 2.12 des Kontaktträgers
2.1 als Referenz, so dass ausgehend von der Stirnfläche
2.12 im Abstand x2 die zweite Hülse 1.5 platziert wird.
Auf diese Weise kann der für die Funktion des Kabels
bedeutsame Abstand x2 zwischen der zweiten Hülse 1.5
und dem Kontaktträger 2.1 einfach aber exakt eingehal-
ten werden. Die axiale Ausdehnung der zweiten Hülse
1.5 ist so dimensioniert, dass ein Spalt s zwischen der
Strinseite des Mantels 1.2 und der zweiten Hülse 1.5
vorliegt. Auf diese Weise kann das für eine exakte Posi-
tionierung der zweiten Hülse 1.5 relativ zum Kontaktträ-
ger axiale erforderliche Spiel sichergestellt werden. An-
dererseits ist über den Spalt s hinweg eine ausreichende
Schirmung gewährleistet, weil dort der intakte Schirm 1.3
um die Adern 1.1 herum angeordnet ist. Zudem sind die
Adern 1.1 zumindest teilweise im Spalt s auch durch die
erste Hülse 1.4 und die zweite Lage 1.32 des Schirms
1.3 abgeschirmt.
[0044] Danach wird die zweite Hülse 1.5 verpresst be-
ziehungsweise gecrimpt, so dass die zweite Hülse 1.5
am Schirm 1.3 in vorgegebenen Abstand x2 zum Kon-
taktträger 2.1 festgelegt ist.
[0045] Wie in der Figur 1 dargestellt, ist nun die erste
gecrimpte Hülse 1.4 zwischen der ersten und der zweiten
Lage 1.31, 1.32 des Schirms 1.3 angeordnet. Weiterhin
ist die zweite gecrimpte Hülse 1.5 radial außerhalb be-
züglich der ersten und der zweiten Lage 1.31, 1.32 des
Schirms 1.3 angeordnet.
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[0046] Der axiale Abstand x2 zwischen der zweiten ge-
crimpten Hülse 1.5 und dem Kontaktträger 2.1 ist kleiner
als der axiale Abstand x1 zwischen der ersten gecrimp-
ten Hülse 1.4 und dem Kontaktträger 2.1. Demgemäß ist
die erste gecrimpte Hülse 1.4 mit axialem Versatz Δx (Δx
= x1 - x2) relativ zur zweiten gecrimpten Hülse 1.5 an-
geordnet.
[0047] Das Kabel ist so aufgebaut, dass innerhalb ei-
nes ersten Querschnitts Q1 durch das Kabel radial von
innen nach außen zunächst die Adern 1.1, die erste Lage
1.31 des Schirms 1.3, die erste gecrimpte Hülse 1.4, die
zweite Lage 1.32 des Schirms 1.3 und schließlich die
zweite gecrimpte Hülse 1.5 angeordnet sind. In einem
zweiten Querschnitt Q2 durch das Kabel, der bezüglich
des ersten Querschnitts Q1 axial versetzt in Richtung
zum Kontaktträger 2.1 angeordnet ist, sind radial von in-
nen nach außen zunächst die Adern 1.1 und unmittelbar
daran anschließend nur die zweite gecrimpte Hülse 1.5
angeordnet.
[0048] Das betreffende Kabel weist hervorragende Ab-
schirm-Eigenschaften auf. Zudem wird durch die zweite
Hülse 1.5 der Schirm 1.3 zuverlässig zusammengehal-
ten, so dass keine Teile beziehungsweise Drähte des
Schirms 1.3 abstehen können und gegebenenfalls Ver-
letzungen verursachen oder sonst wie die Verarbeitung
des Kabels stören könnten.
[0049] Im Übrigen wird um das Ende des Kabels im
vorgestellten Ausführungsbeispiel noch ein in der Figur
1 nicht dargestelltes Gehäuse beziehungsweise eine
elektrisch leitende Außenhülse angeordnet.

Patentansprüche

1. Kabel umfassend eine Leitung (1) und einen Steck-
verbinder (2), wobei die Leitung (1) mehrere Adern
(1.1) und einen Schirm (1.3) aufweist, wobei an ei-
nem Ende der Leitung (1) der Schirm (1.3) umge-
schlagen ist, so dass in einem Abschnitt (X) eine
erste Lage (1.31) des Schirms (1.3) und eine zweite
Lage (1.32) des Schirms (1.3) mit radialem Versatz
zueinander angeordnet sind, wobei innerhalb des
Abschnitts (X)

- eine erste gecrimpte Hülse (1.4) zwischen der
ersten und der zweiten Lage (1.31, 1.32) des
Schirms (1.3) angeordnet ist und zudem
- eine zweite gecrimpte Hülse (1.5) radial außer-
halb bezüglich der ersten und der zweiten Lage
(1.31, 1.32) des Schirms (1.3) angeordnet ist.

2. Kabel gemäß dem Anspruch 1, wobei die erste ge-
crimpte Hülse (1.4) mit axialem Versatz (Δx) relativ
zur zweiten gecrimpte Hülse (1.5) angeordnet ist.

3. Kabel gemäß dem Anspruch 1 oder 2, wobei an den
Enden der Adern (1.1) Kontakte (2.2) befestigt sind,
die von einem Kontaktträger (2.1) aufgenommen

sind, und der axiale Abstand (x2) zwischen der zwei-
ten gecrimpten Hülse (1.5) und dem Kontaktträger
(2.1) kleiner ist als der axiale Abstand (x1) zwischen
der ersten gecrimpten Hülse (1.4) und dem Kontakt-
träger (2.1).

4. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die erste gecrimpte Hülse (1.4) und die
zweite gecrimpte Hülse (1.5) aus elektrisch leiten-
dem Material hergestellt sind und beide gecrimpten
Hülsen (1.4, 1.5) mit dem Schirm (1.3) elektrisch
kontaktiert sind.

5. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Leitung (1) einen Mantel (1.2) um-
fasst, welcher entlang des Abschnitts (X) entfernt ist.

6. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Adern (1.1) jeweils einen Leiter (1.11)
umfassen und der Schirm (1.3) derart abgelängt ist,
dass sich der Schirm (1.3) im nicht umgeschlagenen
Zustand bis zum Ende zumindest einer der Leiter
(1.11) erstrecken würde.

7. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die erste gecrimpte Hülse (1.4) eine
Wandstärke (r) aufweist und innerhalb des Ab-
schnitts (X) die zweite Lage (1.32) des Schirms (1.3)
mit radialem Versatz relativ zur ersten Lage (1.31)
angeordnet ist, wobei die Größe des radialen Ver-
satzes der Wandstärke (r) entspricht.

8. Kabel gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Leitung (1) einen Mantel (1.2) auf-
weist, welcher an einem Ende der Leitung (1) ent-
fernt ist, wobei die zweite gecrimpte Hülse (1.5) so
angeordnet ist, dass zwischen der zweiten gecrimp-
te Hülse (1.5) und dem Mantel (1.2) ein Spalt (s)
vorliegt.

9. Verfahren zur Herstellung eines Kabels mit einem
Steckverbinder (2) umfassend folgende Schritte:

- Bereitstellen einer Leitung (1) mit mehreren
Adern (1.1), einem Schirm (1.3) und einem Man-
tel (1.2),
- Entfernen des Mantels (1.2) an einem Ende
der Leitung (1), so dass der Schirm (1.3) frei
gelegt ist,
- Anbringen einer ersten Hülse (1.4) radial au-
ßerhalb des frei gelegten Schirms (1.3) und Ver-
pressen der ersten Hülse (1.4), so dass die erste
Hülse (1.4) am Schirm (1.3) festgelegt ist,
- Umschlagen des Schirms (1.3) um die erste
Hülse (1.4), so dass die erste Hülse (1.4) inner-
halb eines Abschnitts (X) radial zwischen einer
ersten und einer zweiten Lage (1.31, 1.32) des
Schirms (1.3) angeordnet ist,
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- Befestigen von Kontakten (2.2) an den Enden
der Adern (1.1) und Einsetzen der Kontakte (2.2)
in einen Kontaktträger (2.1),
- Anbringen einer zweiten Hülse (1.5) radial au-
ßerhalb bezüglich der ersten und der zweiten
Lage (1.31, 1.32) des Schirms (1.3) und Ver-
pressen der zweiten Hülse (1.5) in einer Weise,
dass die zweite Hülse (1.5) am Schirm (1.3) in
vorgegebenen Abstand (x2) zum Kontaktträger
(2.1) festgelegt ist.

10. Verfahren gemäß dem Anspruch 9, wobei ein Be-
zugspunkt oder eine Bezugsfläche des Kontaktträ-
gers (2.1) als Referenz zur Einhaltung des Abstands
(x2) zwischen der zweiten Hülse (1.5) und dem Kon-
taktträger (2.1) verwendet wird.

11. Verfahren gemäß dem Anspruch 9 oder 10, wobei
an den Enden der Adern (1,.1) Kontakte (2.2) befes-
tigt werden, bevor die zweiten Hülse (1.5) verpresst
wird.

12. Verfahren gemäß dem Anspruch 11, wobei die Kon-
takte (2.2) vor dem Verpressen der zweiten Hülse
(1.5) in den Kontaktträger (2.1) eingesetzt werden.
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